
An die
Marktgemeinde Schlanders
Hauptstraße  120
39028 Schlanders

* falls von der Stempelmarke befreit, bitte Begründung einfügen:

   
   

GESUCH UM GEWÄHRUNG UND AUSZAHLUNG EINES

ORDENTLICHEN BEITRAGS

FÜR DAS JAHR 2026

ACHTUNG FALLFRIST: DONNERSTAG, 30. APRIL 2026! 

Der/Die Unterfertigte  

wohnhaft in   

Straße    Nr. 

in der Eigenschaft als gesetzliche(r) Vertreter(in) des/der (Zutreffendes ankreuzen):

   Verein      Verband     Gesellschaft     Genossenschaft 

   Körperschaft     Stiftung     Organisation

mit der Bezeichnung “ ”

und rechtl. Sitz in  

Straße    Nr. 

Steuernummer  

MwSt. Nr.  

Anzahl der eingeschriebenen Mitglieder  ,   davon unter 18 Jahren  

Kontaktperson für Rückfragen der Gemeinde  

Telefon/Mobiltel.    

E-Mail   

Stempel-
marke 

à 
16,00 € *



Der  Verein/Die  Organisation  ist  im  Vereinsalbum  der  Marktgemeinde  Schlanders  eingetragen  und 
ersucht die Gemeindeverwaltung von Schlanders um die Gewährung und Auszahlung eines Beitrags für 
die Ausübung der ordentlichen Vereinstätigkeit für das laufende Jahr.

Anlagen:

A) Tätigkeitsbericht (über die im Vorjahr abgewickelte Tätigkeit)
B) Tätigkeitsprogramm (laufendes Jahr)
C) Finanzierungsplan (laufendes Jahr)
D) Erklärungen gemäß D.P.R. vom 28.12.2000, Nr. 445 (für die Auszahlung des ordentlichen Beitrages)
E) Kopie des Ausweises des/der gesetzlichen Vertreters/in



Anlage A)

TÄTIGKEITSBERICHT – Jahr  

(Vorjahr)

Veranstaltungen, Initiativen, ausgeübte Tätigkeiten (der Tätigkeitsbericht kann auch beigelegt werden):



Anlage B)

TÄTIGKEITSPROGRAMM – Jahr  

(laufendes Jahr)

GEPLANTE INITIATIVEN, TÄTIGKEITEN, VORHABEN VORAUSSICHTLICHE KOSTEN

 1)  

 2)  

 3)  

 4)  

 5)  

 6)  

 7)  

 8)  

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 



Anlage C)

FINANZIERUNGSPLAN – Jahr  

(laufendes Jahr)

A) Voraussichtliche Aufwendungen (Ausgaben):

 1)  

 2)  

 3)  

 4)  

 5)  

 insgesamt 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

B) Voraussichtliche Erträge (Einnahmen):

1)  Eigenmittel Euro  

2)  Beiträge des Landes Euro  

3)  andere Beiträge (ohne Beitrag der Gemeinde) Euro  

4)  Spenden Euro  

5)  Mitgliedsbeiträge Euro  

6)  sonstige Erträge Euro  

insgesamt Euro  

C) Differenz:                   Euro   



Datenschutzbestimmungen: 
Gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 finden Sie die Informationen 
zum Schutz personenbezogener Daten unter folgendem Link 
http://www.schlanders.it/system/web/datenschutz.aspx oder diese können in den Räumlichkeiten des Rathauses 
konsultiert werden.

Ort Datum

  ,  am 

UNTERSCHRIFT DES/DER GESETZLICHEN VERTRETERS(IN)

______________________________________________________________________________

http://www.schlanders.it/system/web/datenschutz.aspx


Anlage D)

ERKLÄRUNGEN
gemäß D.P.R. vom 28.12.2000, Nr. 445

(für die Auszahlung des ordentl. Beitrages)

Der/Die Unterfertigte   in seiner/ihrer

Eigenschaft als

der Institution/des Vereins 

mit Sitz in   Steuernummer

Kontokorrent der Institution/des Vereins, auf welches der Beitrag überwiesen werden soll:

Bank: 

IBAN: 

erklärt 
auf eigene Verantwortung

hinsichtlich der Vorsteuerabzugspflicht von 4 % (Art. 28, Abs. 2 des D.P.R. vom 29.09.1973, Nr. 
600) zwecks Auszahlung des Beitrages für die ordentliche Tätigkeit, dass die betreffenden 
Finanzmittel wie folgt zu bewerten sind:

sie dienen  einer  gewerblichen  Tätigkeit,  gemäß  den  geltenden  Steuerbestimmungen 
(vorsteuereinbehaltspflichtig);

obwohl der Begünstigte nicht ausschließlich oder vorwiegend eine Handelstätigkeit ausübt, 
dient der Beitrag zur Verminderung von Betriebslasten oder zur Deckung von Defiziten der 
Betriebsführung,  die  auch  Einnahmen aus  einer  gelegentlichen  Handelstätigkeit  enthält 
(vorsteuereinbehaltspflichtig);

der Beitrag dient ausschließlich zur Deckung von Ausgaben oder Betriebsverlusten, die 
sich  bei  der  Durchführung  von  institutionellen  Aufgaben ergeben  (nicht 
vorsteuereinbehaltspflichtig);

die  begünstigte  Körperschaft  ist  eine ehrenamtlich  tätige  Organisation  –  ONLUS – (im 
Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen, Genossenschaften, Vereine, 
usw. laut Art. 10, D. Lgs. N. 460/97 eingetragen, nicht vorsteuereinbehaltspflichtig);

der  Zuschuss  wird  ausschließlich  für  den  Erwerb  und  die  Modernisierung  von 
Investitionsgütern  verwendet,  die  in  das  entsprechende  Register  der  Abschreibungen 
eingetragen sind (nicht vorsteuereinbehaltspflichtig);

der  Beitrag  bezieht  sich  nur  auf  Kosten  für  den  Besuch  bzw.  für  die  Abwicklung  von 
Weiterbildungsveranstaltungen/Kurse, Schulungen (nicht vorsteuereinbehaltspflichtig);

der Beitrag ist von der genannten Pflicht des Vorsteuerabzuges aufgrund der folgenden 
anderslautenden Gesetzesbestimmung befreit (nicht vorsteuereinbehaltspflichtig):

. / . Fortsetzung



Weiters erklärt er/sie, 

dass  der  Gründungsakt  bzw.  das  Statut/die  Satzungen  des  Vereines/der  Organisation, 
welche in der Gemeinde aufliegen, dem aktuellen Stand entsprechen. (Bei Änderung des 
Gründungsaktes bzw. der Satzungen müssen diese neu vorgelegt werden!)

dass der Gründungsakt bzw. das Statut/die Satzungen des Vereines/der Organisation, mit 
diesem Gesuch der Gemeinde vorgelegt werden (Anlage).

Veröffentlichungspflicht für Beiträge und andere finanzielle Zuwendungen:

 Der Verein/Die Institution erklärt, Folgendes zur Kenntnis zu nehmen: Falls die Summe aller 
öffentlichen  Gelder, die  der  Verein/die  Institution  im  Bezugsjahr  erhalten  hat  (staatliche 
Beiträge, EU-Gelder, Landesbeiträge, Beiträge der Gemeinde usw.),  10.000,00 € oder mehr 
beträgt, innerhalb 30. Juni des auf die Auszahlung folgenden Jahres auf der eigenen Internet- 
oder  Facebook-Seite  oder  auf  der  Internetseite  des  jeweiligen  Verbandes  alle  einzelnen 
Beiträge veröffentlicht werden müssen (es gilt  das “Kassaprinzip”, wenn also im Bezugsjahr 
insg. 10.000,00 € oder mehr an Beiträgen oder anderen finanziallen Zuwendungen tatsächlich 
eingegangen sind). Falls dieser Verpflichtung nicht termingerecht nachgekommen wird, sieht 
die entsprechende Gesetzesbestimmung (Gesetz vom 04.08.2017, Nr. 124 - Art. 1, Absätze 
125-129) die Sanktion der Rückgabe der ausgezahlten Beiträge vor. 

 Der  Verein/Die  Institution  wird  die  Gemeinde  gegebenenfalls  über  die  erfolgte 
Veröffentlichung informieren.

Aufklärung in Bezug auf Kontrollen:

Im Sinne des L.G. 17/93 (Transparenzgesetz) kann die Gemeinde stichprobenartige Kontrollen 
der genehmigten Gesuche durchführen. Der/die Unterfertigte ist sich in Bezug auf alle Erklä-
rungen seiner/ihrer persönlichen Verantwortung und der strafrechtlichen Folgen gemäß DPR Nr. 
445/2000 in geltender Fassung im Falle unwahrer oder unvollständiger Angaben bewusst.

Ort und Datum: leserliche Unterschrift d. gesetzl. Vertreters/in
(oder digitale Unterschrift)

Dem Amt vorbehalten:

  Wurde digital unterzeichnet. 

  Eine Fotokopie eines gültigen Ausweises des/der Unterzeichnenden wurde beigefügt.

  Ich unterfertigte/r …………………………………………………………..………………, in meiner Eigenschaft als 

beauftragte/r Beamter/in, bestätige, dass die Unterschrift gegenwärtiger Erklärung, in meiner Anwesenheit, von 

Herrn/Frau .....................................................………………………............. abgegeben wurde, über dessen/deren 

Identität ich mich persönlich durch………………………………………...……………..................... vergewissert habe.

Schlanders, am ……………………..................................... 

DER/DIE ZUSTÄNDIGE BEAMTE/IN ………………………………………………………………………………………..
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